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Kinder und Jugendliche mit länger andauernden gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

(wie z.B. Asthma, Allergien, Zuckerkrankheit, Herzfehler, Epilepsie, körperlichen Behin-

derungen) haben besondere medizinische Bedürfnisse, denen im Lebensraum Schule 

nach Möglichkeit Rechnung zu tragen ist. Dabei sind folgende Grundwerte in der Bun-

desverfassung und dem Volksschulgesetzt festgehalten: 

 Die Würde jedes Menschen ist unantastbar.  

 Kinder und Jugendliche mit einer chronischen Krankheit haben wie alle anderen 

Kinder und Jugendliche Anspruch auf Schutz ihrer Unversehrtheit und Förde-

rung ihrer Entwicklung.  

 Der Schulbetrieb orientiert sich am Wohl der Schüler und Schülerinnen. Die 

Schule bietet eine verlässliche Betreuung. Sie schafft Voraussetzungen und 

trifft Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit von allen Schüler*innen. 

Damit die Integration von Kindern und Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung 

gelingen kann, ist eine gut funktionierende Zusammenarbeit unabdingbar. Der Aus-

tausch von relevanten Informationen unter den Involvierten ist zentral. Die Informatio-

nen orientieren sich an den Bedürfnissen des Kindes bzw. der*des Jugendlichen, so-

dass die Schule ihre Aufgaben der schulischen Förderung wie auch der Aufsichts- und 

Obhutspflicht erfüllen kann. Daher dürfen Informationen im Unterrichts-Team und Be-

treuungsteam ausgetauscht werden. Ausserhalb des Schulteams ist dies ohne Einver-

ständnis der Erziehungsberechtigten 

nicht erlaubt. Alle Informationen sind 

vertraulich zu behandeln. Es wird der 

nebenstehende Prozess verfolgt.  

Wertschätzung und gegenseitiger Res-

pekt gehören zur gelebten Schulhaus-

kultur. So wird Schüler*innen mit einer 

chronischen Erkrankung – wie allen 

Kindern – eine positive Grundhaltung 

entgegengebracht. Betroffene Kinder 

und Jugendliche sollen sich möglichst 

normal entwickeln und an möglichst al-

len Schulaktivitäten teilnehmen können. 

Dabei muss das Bedürfnis eines Kindes bzw. Jugendlichen mit chronischer Krankheit 

im Gleichgewicht zu den Bedürfnissen der gesamten Klasse und der Lehrpersonen 

stehen: Sowohl die zur Verfügung stehenden Ressourcen als auch die persönlichen 

Grenzen der Beteiligten sind zu berücksichtigen. Schüler*innen mit besonderen medizi-

nischen Bedürfnissen benötigen Verständnis und Rücksichtnahme in Bezug auf ihre 

Erkrankung, wünschen und brauchen aber keine Spezialbehandlung in anderen Berei-

chen. Sie sind vor Ausgrenzung und Stigmatisierung zu schützen und ihre Integrität ist 

zu wahren.  

1 Grundwerte 

Erstinformation 

Abschätzung des Unterstützungsaufwands 

Vereinbarungsgespräch 
Besprechung der schulischen Auswirkungen  

Einleiten notwendiger Massnahmen 

Abschluss 
Evaluation des Prozesses 

Besprechung der Informationsweitergabe 

Standortbestimmung(en) 
Austausch über die Befindlichkeiten 

Bei Bedarf Anpassung der Massnahmen 
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Für eine gute Zusammenarbeit ist wichtig, dass alle Beteiligten nicht nur die eigenen 

Aufgabenbereiche, sondern auch diejenigen der anderen kennen. Die fallführende Per-

son (Case Management) muss bestimmt sein, bevor Massnahmen eingeleitet und um-

gesetzt werden. Einzelne Anforderungen können allenfalls über das bisher gängige Be-

rufsverständnis der Fachpersonen Schule hinausgehen. 

Alle Beteiligten 

 Sie pflegen einen adäquaten In-

formationsaustausch und teilen 

Veränderungen in den Bedürf-

nissen oder Befindlichkeiten 

dem Case Management mit 

 Sie arbeiten gemeinsam an Lö-

sungen für den Schulalltag bzw. 

Unterstützungsmassnahmen 

und suchen den Konsens 

 Sie unterstützen sich gegensei-

tig im Rahmen der Vereinbarun-

gen 

 Sie befolgen die Datenschutz-

richtlinien und halten sich an die 

Vereinbarung zur Informations-

weitergabe 

 

Case Management (individuelle Regelung) 

 Sie*Er ist erste Ansprechperson für alle Beteiligten 

 Sie*Er garantiert den Informationsfluss (innerhalb der Schule, mit Behörden / 

Fachdiensten) 

 Sie*Er koordiniert die Unterstützungsleistungen 

 Sie*Er übernimmt administrative Aufgaben 

2 Aufgaben 

Weitere Fachpersonen 
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Eltern 

Informationen austauschen 

Gemeinsame Lösungen  

suchen 

Gegenseitig unterstützen 

Datenschutz einhalten 
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Die Kenntnis der Kompetenzen aufgrund der verschiedenen Funktionen sowie der an-

fallenden Aufgaben trägt zur Unterstützung der Integration von Kindern mit besonderen 

medizinischen Bedürfnissen bei.  

3.1 Kinder und Jugendliche… 

 übernehmen je nach Alter und Möglichkeiten Verantwortung für die eigene Ge-

sundheit  

3.2 Eltern… 

 tragen die Verantwortung für ihr Kind und kennen seine medizinischen Bedürfnisse 
am besten 

 fördern die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit der ge-
sundheitlichen Einschränkung ihres Kindes dem Alter entsprechend 

 sind, im Rahmen ihrer Pflicht zur Zusammenarbeit, dafür verantwortlich, die Schule 
über die besonderen medizinischen Bedürfnisse ihres Kindes zu informieren. Sie 
entscheiden darüber, welche Informationen sie an die Schule weitergeben und ob 
weitere Personen (z.B. Mitschüler/innen) informiert werden dürfen. 

 entscheiden, ob sie die*den Kinder-/Hausärzt*in hinzuziehen möchten 

3.3 Schulleiter*in… 

 ist zentrale*r Wissensträger*in der Schule  
 ist Ansprechpartner*in für Mitarbeitende Schule, Betreuung sowie Eltern, Kinder 

und Jugendliche 
 teilt betroffene Kinder und Jugendliche den Klassen zu 
 entscheidet über die Durchführung von Schulungen, Massnahmen etc. auf Schul-

hausebene  
 definiert im Rahmen der Schulkonferenz Massnahmen zur Qualitätssicherung 
 steht bei spezifischen Fragestellungen in Verbindung zur Kreisschulbehörde 

und/oder den Schulgesundheitsdiensten 
 meldet bei Schulwechsel relevante medizinische Bedürfnisse von Kindern und Ju-

gendlichen an die Kreisschulbehörde 

3.4 (Klassen-)Lehrperson… 

 ist eingebunden in das Unterrichtsteam 
 ist Ansprechpartner*in für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 entscheidet aufgrund des medizinischen Betreuungsanspruchs, ob sie ihre*seine 

Aufgaben bezüglich Aufsichts- und Obhutspflicht als Lehrperson erfüllen kann oder 
ob Beratung, Schulung etc. benötigt wird 

3 Kompetenzen 
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3.5 Leiter*in Betreuung… 

 ist zentrale*r Wissensträger*in für das Betreuungsteam 
 steht in regelmässigem Informationsaustausch mit Schulleitung, Betreuungsper-

sonen und anderen Partnern (z.B. Verpflegungsanbieter) 

3.6 Betreuungsperson… 

 ist eingebunden in das Betreuungsteam 
 ist Ansprechpartner*in für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 entscheidet aufgrund des medizinischen Betreuungsanspruchs, ob sie ihre*seine 

Aufgaben bezüglich Aufsichts- und Obhutspflicht als Betreuungsperson erfüllen 
kann oder ob Beratung, Schulung etc. benötigt wird 

3.7 Kreisschulbehörde (KSB)… 

 teilt betroffene Kinder einer Schule zu 
 gibt den Auftrag für die Abklärung und Durchführung von speziellen Massnahmen 

(z.B. Sonderpädagogischer Förderbedarf) 
 ist verantwortlich für die Qualitätssicherung und -entwicklung an Schulen 

3.8 Schulärzt*innen des Schulärztlichen Dienstes 
der Stadt Zürich (SAD)… 

 sind Wissensträger*innen für medizinische Fachinhalte im Setting Schule 
 sind Wissensträger*innen von schulischen Belangen für medizinische Fachperso-

nen 
 berücksichtigen ganzheitlich die Bedürfnisse aller beteiligten Anspruchsgruppen  
 arbeiten interdisziplinär, ziel- und lösungsorientiert 
 sind befähigt, Fachpersonen Schule und Betreuung zu beraten und zu schulen 

3.9 Ernährungsberater*innen des Schulärztlichen 
Dienstes der Stadt Zürich (SAD)… 

 sind Wissensträger*innen zum Thema Ernährung im Setting Schule 
 sind Wissensträger*innen von schulischen Belangen für Fachpersonen Ernäh-

rungsberatung  
 berücksichtigen ganzheitlich die Bedürfnisse aller beteiligten Anspruchsgruppen  
 arbeiten interdisziplinär, ziel- und lösungsorientiert 
 sind befähigt, Fachpersonen Schule und Betreuung zu beraten und zu schulen 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 9 

 

 

4 Rechtliche Rahmenbedingungen 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 10 

 

 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 11 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 13 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 14 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 15 

 



«Zäme unterwegs» – chronische Erkrankung und Schule 

 16 

 

5.1 Erste Ansprechperson  

Erste Ansprechperson bei weiterem Unterstützungsbedarf oder Fragen ist die*der 

Case Manager*in – diese*r wurde / wird im Vereinbarungsgespräch benannt. Sie*Er ist 

mit dem Prozess und den Abmachungen vertraut. 

Können Fragen und Unklarheiten nicht durch das Case Management geklärt werden, 

stehen Ihnen je nach Thema untenstehende Anlaufstellen zur Verfügung.  

5.2 Spezifische Fragen 

5.2.1 Rechtsfragen 

Rechtsfragen, welche anhand der Merkblätter «Aufnahme von Kindern mit besonderen 

medizinischen Bedürfnissen in Unterricht und Betreuung/rechtliche Rahmenbedingun-

gen» sowie «Aufnahme von kranken Kindern/ Medikamentenabgabe in der Schule» 

nicht sicher beantwortet werden können, sind an den Schulärztlichen Dienst zu richten 

ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch; T:044 413 88 95. 

5.2.2 Fragen zu Schulungen, Inputs und zum Angebot 

Fragen zu Schulungen, Inputs an Schulkonferenzen, Informationsstunden der Klassen, 

etc. im Themenbereich «chronische Erkrankung und Schule» gehören ebenso zu den 

Kompetenzen des Schulärztlichen Dienstes wie Fragen zum Angebot. Bitte melden Sie 

sich für Informationen beim Schulärztlichen Dienst Ihres Schulkreises bzw. unter ssd-

sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch; T: 044 413 88 95.  

5.2.3 Fragen zum Nachteilsausgleich 

 

Informationen zum Nachteilsausgleich finden Sie auf den Internetseiten des Volks-

schulamtes des Kantons Zürich. Die Broschüre1 sowie der Kurzfilm2 erläutern den 

Nachteilsausgleich. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Schulärztlichen 

Dienst ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch; T: 044 413 88 95. 

 

 

1 https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-

fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/broschuere_nachteilsausgleich.pdf 

2 https://www.youtube.com/watch?v=wcumsm-vY_Q 

5 Anlaufstellen bei offenen Fragen 

mailto:ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch
mailto:ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch
mailto:ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/broschuere_nachteilsausgleich.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wcumsm-vY_Q
mailto:ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch
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5.2.4 Medizinische Fragen  

Bei medizinischen Fragen kann die*der Schulärzt*in SAD beigezogen werden: 
 von den Eltern jederzeit  

 Von den Fachpersonen Schule  

✓ jederzeit unter Wahrung der Anonymität des betroffenen Kindes (keine Na-

mensnennung).  

✓ Jederzeit fallbezogen, nicht anonym, vorausgesetzt das Einverständnis der El-

tern zum Informationsaustausch zwischen Schule und SAD liegt vor (Formular 

«Zäme unterwegs – Einwilligung zum Informationsaustausch»)   

Bitte melden Sie sich bei Bedarf beim Schulärztlichen Dienst Ihres Schulkreises  
bzw. unter ssd-sad-zaeme-unterwegs @zuerich.ch; T: 044 413 88 95. 

 

Bei medizinischen Fragen kann die*der behandelnde Ärzt*in beigezogen werden: 
 von den Eltern jederzeit  

 Von den Fachpersonen Schule  

✓ vorausgesetzt das Einverständnis der Eltern zum Informationsaustausch zwi-

schen Schule und behandelnden Arzt*Ärztin liegt vor (Formular «Zäme unter-

wegs – Einwilligung zum Informationsaustausch»)   

5.2.5 Fragen zum Thema Ernährung 

Bei Fragen zum Thema Ernährung kann die Ernährungsberatung des SAD beigezo-

gen werden: 
 von den Eltern jederzeit 

 Von den Fachpersonen Schule  

✓ jederzeit unter Wahrung der Anonymität des betroffenen Kindes (keine Na-

mensnennung).  

✓ Jederzeit fallbezogen, nicht anonym, vorausgesetzt das Einverständnis der El-

tern zum Informationsaustausch zwischen Schule und SAD liegt vor (Formular 

«Zäme unterwegs – Einwilligung zum Informationsaustausch»)   

Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei der Ernährungsberatung des Schulärztlichen 

Dienstes ernaehrung.sad@zuerich.ch  T: 044 413 46 61. 

 

Bei Fragen zum Thema Ernährung kann die*der behandelnde Ernährungsbera-

ter*in beigezogen werden: 
 von den Eltern jederzeit  

 Von den Fachpersonen Schule  

✓ vorausgesetzt das Einverständnis der Eltern zum Informationsaustausch zwi-

schen Schule und behandelnder*m Ernährungsberater*in liegt vor (Formular 

«Zäme unterwegs – Einwilligung zum Informationsaustausch»)   

  

mailto:SSD-SAD-Projekt_Medizin_und_Schule@zuerich.ch
mailto:ernaehrung.sad@zuerich.ch


 

 

 

Stadt Zürich 

Schulgesundheitsdienste 

Schulärztlicher Dienst 

Parkring 4, Postfach 

8027 Zürich 

T+ 41 44 413 88 95 

M ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 
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«Zäme unterwegs – chronische Erkrankung 
und Schule » 

Kinder und Jugendliche mit besonderen medi-
zinischen Bedürfnissen sollen, wie andere 
Kinder auch, regulär die Schule besuchen 
und nach Möglichkeit an Schulanlässen oder 
Lagern teilnehmen. Die Schulen setzen sich 
dafür ein, Kinder und Jugendliche im Schul-
alltag entsprechend zu betreuen. Der Schul-
ärztliche Dienst Stadt Zürich berät und unter-
stützt Schulen und betroffene Familien bei 
dieser Aufgabe. 


